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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 11.01.2001

Norm

StGB §112 zweiter Satz

Rechtssatz

Tatsachen (hier: Äußerungen des späteren "Tatopfers", wonach es befürchte, einmal eines nicht natürlichen Todes zu

sterben), die eine von Amts wegen zu verfolgende strafbare Handlung betre8en (hier: Verdacht des Mordes), fallen

nicht unter den Schutz des Privatlebens und Familienlebens.
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